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Nr. 16� Donnerstag, 16. April 2026

Nr. 1	 Sitzung des Bau- und 
Grundstücksausschusses

Am Dienstag, den 21.04.2026 
um 17.00 Uhr findet im großen Sit-
zungssaal im Rathaus Monheim die 
Sitzung des Bau- und Grundstücks-
ausschusses statt. 

Tagesordnung
1.	Mitteilungen
2.	Bekanntgabe der Beschlüsse aus 

nichtöffentlichen Sitzungen
3.	Bauantrag auf Neubau eines 

Wohnhauses mit Garage auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 16, Gmk. 
Warching, Schloßberg 7

4.	Bauantrag auf Nutzungsänderung 
einer Lagerhalle mit Geschäfts-
führerwohnung zu einer gewerb-
lichen KFZ-Werkstatt mit Büro 
und Aufenthaltsraum auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 47/1, Gmk. 
Rehau, Gundelsheimer Str. 14

5.	Bauantrag zur Aufstellung eines 
Getreidesilos auf dem Grund-
stück Fl.-Nr. 16, Gmk. Wittes-
heim, Langenaltheimer Str. 4

6.	Nachträglich eingegangene Tages-
ordnungspunkte
anschließend nichtöffentliche Sit-

zung

Nr. 2	 Vollzug des Baugesetz-
buches (BauGB); 
Bebauungsplan „An der 
Gailach“

	 Hier: Beteiligung  
der Öffentlichkeit  
gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

Der Stadtrat hat am 28.01.2025 in 
öffentlicher Sitzung der Aufstellung 
des Bebauungsplanes „An der Gai-
lach“ zugestimmt.

Die Lage des Plangebietes ist dem 
nachstehend abgedruckten Lageplan 
zu entnehmen (siehe Anlage).

In der Sitzung vom 24.02.2026 

hat der Stadtrat den Entwurf des Be-
bauungsplanes mit den im Rahmen 
der Abwägung beschlossenen Ände-
rungen gebilligt und zugestimmt, die 
Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen.

Veröffentlichung
Zu diesem Zweck werden die fol-

genden Unterlagen:
•	 Entwurf des Bebauungsplanes 

mit Planzeichnung und textlichen 
Festsetzungen, die Begründung 
mit Umweltbericht, das avifauni-
stische Gutachten und der Fach-
beitrag zur speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung (jeweils in der 
Fassung vom 24.02.2026)

•	 zugehörige Gutachten
•	 der Inhalt dieser Bekanntma-

chung
•	 die im Folgenden genannten um-

weltbezogenen Informationen 
in der Zeit vom

17.04.2026 bis einschließlich 
22.05.2026

im Internet veröffentlicht und 
können eingesehen werden un-
ter < www.monheim-bayern.
de>„Wirtschaft“>„Wohnen 
und Bauen“> „Bebauungsplä-
ne“>„2. Bebauungspläne im 
Aufstellungsverfahren“.

Zusätzlich zur Veröffentlichung im 
Internet liegen die Unterlagen wäh-
rend der Dauer der vorstehend ge-
nannten Veröffentlichungsfrist im 
Rathaus Monheim, Marktplatz 
23, 86653 Monheim (Geschäfts-
zeiten: Montag bis Freitag: 7.30 
– 12.15 Uhr, Donnerstag: 13.30 – 
18.00 Uhr) während der genannten 
Geschäftszeiten öffentlich zur Ein-
sichtnahme aus.

Möglichkeit zur Stellungnahme
Während der Dauer der genann-

ten Veröffentlichungsfrist können 
Stellungnahmen abgegeben werden. 
Diese sollen elektronisch übermittelt 
werden (z.B. per E-Mail an 

hauptverwaltung@vg-mon-
heim.de). Bei Bedarf können diese 
auch auf anderem Weg vorgebracht 
werden, z.B. per Brief an vorstehen-
de Anschrift oder während der Ge-
schäftsstunden zur Niederschrift bei 
der Stadt Monheim. 

Nicht rechtzeitig abgegebene 
Stellungnahmen

Nicht rechtzeitig abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über das Bauleitplan-
verfahren unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Kommune den Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müs-
sen und deren Inhalt für die Recht-

mäßigkeit des Bauleitplanverfahrens 
nicht von Bedeutung ist (§ 4a Abs. 5 
BauGB).

Verfügbare umweltbezogene 
Informationen 

Zum Bebauungsplan „An der 
Gailach“ sind folgende Arten um-
weltbezogener Informationen ver-
fügbar:

Schutzgut Mensch
•	 Industrie- und Handelskam-

mer Schwaben, Stellungnah-
me vom 13.02.2025 sowie Öf-
fentlichkeits-Stellungnahme vom 
18.03.2025: Hinweis auf die Nähe 
des Plangebietes zu Gewerbebe-
trieben und möglichen immissi-
onsschutzrechtlichen Konfliktpo-
tenzialen

•	 Ingenieurbüro Kottermair 
GmbH: Schalltechnische Unter-
suchung und Beurteilung zu den 
auf das Plangebiet einwirkenden 
Schallimmissionen durch umlie-
gende Gewerbenutzungen, Stand 
09.12.2025, Nr. 9258.1/2025-FH

•	 igi CONSULT GmbH: Schall-
technische Untersuchung zum 

holzverarbeitenden Gewerbe-
betrieb in der Neuburger Stra-
ße 37 der Stadt Monheim, Stand 
09.12.2024, Az. C240030
Schutzgut Tiere und Pflanzen

•	 Avifaunistisches Gutachten in der 
Fassung vom 24.02.2026: Aussa-
gen zu Vogelvorkommen im Gel-
tungsbereich und dessen Um-
gebung sowie Einschätzung der 
potenziellen Betroffenheit der vor-
kommenden Arten 

•	 Fachbeitrag zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung in der 
Fassung vom 24.02.2026: Unter-
suchung planungsrelevanter Tier- 
und Pflanzenarten auf eine Be-
troffenheit 

•	 Landratsamt Donau-Ries, Unte-
re Naturschutzbehörde, Stellung-
nahme vom 05.03.2025: Hinweis 
auf die Notwendigkeit der Unter-
suchung zurückzubauender Ge-
bäude auf einen möglichen Besatz 
mit Fledermäusen, bevor die Ge-
bäude zurückgebaut werden sowie 
Hinweis auf die ordnungsgemäße 
Meldung der Ausgleichsflächen

Anlage: Bebauungsplan „An der Gailach“

Schutzgut Boden und Schutzgut 
Fläche
•	 Amt für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten, Stellungnah-
me vom 19.03.2025: Hinweis auf 
den Verlust landwirtschaftlicher 
Fläche und die vorhandenen Flä-
chennutzungen (Acker, Grün-
land) 

•	 Regierung von Schwaben, Stel-
lungnahme vom 20.03.2025: Hin-
weis auf übergeordnete Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung 
(Landesentwicklungsprogramm 
und Regionalplan), d.h. die Nut-
zung innerörtlicher Potenziale so-
wie flächensparender Siedlungs- 
und Erschließungsformen und 
Aufforderung zur vertieften Aus-
einandersetzung mit dieser The-
matik im Bebauungsplan
Schutzgut Wasser

•	 Wasserwirtschaftsamt Donau-
wörth, Stellungnahme vom 
20.03.2025: Hinweise auf die 
Nähe zur Gailach und deren Defi-
ziten bei der Erreichung des „gu-
ten ökologischen Zustands“ ge-
mäß Wasserrahmenrichtlinie, zur 
Freihaltung des ermittelten Über-
schwemmungsbereichs der Gai-
lach, zu möglichen Risiken durch 
Starkregenereignisse im Plange-
biet, mögliche geringe Grund-
wasserflurabstände; Hinweise 
zur Beseitigung von häuslichem 
Schmutzwasser und Nieder-
schlagswasser 

•	 Naturpark Altmühltal e.V., Stel-
lungnahme vom 27.03.2025: Hin-
weis auf die Nähe zur Gailach und 
das Erfordernis zur Freihaltung 
des Talbereichs im Sinne eines 
vorbeugenden Hochwasserschut-
zes

•	 Ingenieurbüro Eckmeier und Ge-
yer, Schreiben vom 23.01.2026: 
Fachliche Aussagen zu wasser-
wirtschaftlichen Themen (z.B. be-
züglich Starkregenrisiken und Be-
rücksichtigung der Fließwege und 
Abflussprozesse, zum Umgang 
mit anfallendem Niederschlags-
wasser etc.) in Bezug auf die vor-
liegende Stellungnahme des Was-
serwirtschaftsamtes
Alle Schutzgüter der Umwelt

•	 Umweltbericht in der Fassung 
vom 24.02.2026 mit Aussagen 
zu den Schutzgütern der Um-
welt (Menschen, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, Fläche, 
Boden, Wasser, Klima und Luft, 
Landschaft, Sach- und Kulturgü-
ter) sowie zu Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern und 
der geplanten Nutzung
Die genannten umweltbezogenen 

Informationen können während 
der genannten Veröffentlichungs-
frist im Internet unter der oben an-
gegebenen Internet-Adresse oder im 
Rahmen der Auslegung bei der Stadt 
eingesehen werden. 

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezo-

gener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e 
(DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und 
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stel-
lungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Daten-
schutzrechtliche Informationspflich-
ten im Bauleitplanverfahren“ das 
ebenfalls öffentlich ausliegt.

Monheim, 14.04.2026 
STADT

i. V. 
Ferber 

2. Bürgermeisterin

Nr. 3	 Vollzug des Baugesetz-
buches (BauGB); 15. 
Änderung des Flächen-
nutzungsplanes  
im Parallelverfahren  
mit dem Bebauungsplan 
„An der Gailach“

	 Hier: Beteiligung  
der Öffentlichkeit  
gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

Der Stadtrat Monheim hat am 
28.01.2025 den Aufstellungsbe-
schluss für die 15. Änderung des 
Flächennutzungsplanes im Parallel-
verfahren mit dem Bebauungsplan 
„An der Gailach“ gefasst.

Die Lage des Plangebietes (Ände-
rungsbereich) ist dem nachstehend 

abgedruckten Lageplan zu entneh-
men (siehe Anlage).

In der Sitzung vom 24.02.2026 
hat der Stadtrat den Entwurf der 
Flächennutzungsplanänderung ge-
billigt und beschlossen, die Beteili-
gung gem. § 3 Abs. 2 BauGB durch-
zuführen.

Veröffentlichung
Zu diesem Zweck werden die fol-

genden Unterlagen:
•	 Entwurf der Flächennutzungs-

planänderung samt Begründung 
mit Umweltbericht

(jeweils in der Fassung vom 
24.02.2026) 

•	 die im Folgenden genannten um-
weltbezogenen Informationen 
in der Zeit vom

17.04.2026 bis einschließlich 
22.05.2026

im Internet veröffentlicht und 
können eingesehen werden un-
ter < www.monheim-bayern.
de>„Wirtschaft“>„Wohnen 
und Bauen“> „Bebauungsplä-
ne“>„2. Bebauungspläne im 
Aufstellungsverfahren“.

Zusätzlich zur Veröffentlichung im 
Internet liegen die Unterlagen wäh-
rend der Dauer der vorstehend ge-
nannten Veröffentlichungsfrist im 
Rathaus Monheim, Marktplatz 
23, 86653 Monheim (Geschäfts-
zeiten: Montag bis Freitag: 7.30 
– 12.15 Uhr, Donnerstag: 13.30 – 
18.00 Uhr) während der genannten 
Geschäftszeiten öffentlich zur Ein-
sichtnahme aus. 

Möglichkeit zur Stellungnah-
me

Während der Dauer der genann-
ten Veröffentlichungsfrist können 
Stellungnahmen abgegeben werden. 
Diese sollen elektronisch übermittelt 
werden (z.B. per E-Mail an 

hauptverwaltung@vg-mon-
heim.de). Bei Bedarf können diese 
auch auf anderem Weg vorgebracht 
werden, z.B. per Brief an vorstehen-
de Anschrift oder während der Ge-
schäftsstunden zur Niederschrift bei 
der Stadt Monheim. 

Nicht rechtzeitig abgegebene 
Stellungnahmen

Nicht rechtzeitig abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über das Bauleitplan-
verfahren unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Kommune den Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müs-
sen und deren Inhalt für die Recht-
mäßigkeit des Bauleitplanverfahrens 
nicht von Bedeutung ist (§ 4a Abs. 5 
BauGB).

Nicht rechtzeitige Einwen-
dungen von Umweltverbänden

Es wird darauf hingewiesen, 
dass eine Vereinigung im Sinne des 
§ 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes (Um-
wRG) in einem Rechtsbehelfsverfah-
ren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß 
§ 7 Abs. 3 Satz 1 UmwRG mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen ist, 
die sie im Rahmen der Veröffentli-
chungsfrist nicht oder nicht rechtzei-
tig geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können.

Verfügbare umweltbezogene 
Informationen 

Im Rahmen der 15. Änderung 
des Flächennutzungsplanes sind fol-
gende Arten umweltbezogener In-
formationen verfügbar (überwie-
gend in Form von Stellungnahmen 
zu dem im Parallelverfahren aufge-
stellten Bebauungsplan „An der Gai-
lach“, die aber gleichermaßen für die 
15. Flächennutzungsplanänderung 
gelten):

Schutzgut Mensch
•	 Industrie- und Handelskam-

mer Schwaben, Stellungnah-
me vom 13.02.2025 sowie Öf-
fentlichkeits-Stellungnahme vom 
18.03.2025: Hinweis auf die Nähe 
des Plangebietes zu Gewerbebe-
trieben und möglichen immissi-
onsschutzrechtlichen Konfliktpo-
tenzialen

•	 Ingenieurbüro Kottermair 
GmbH: Schalltechnische Unter-
suchung und Beurteilung zu den 
auf das Plangebiet einwirkenden 
Schallimmissionen durch umlie-
gende Gewerbenutzungen, Stand 
09.12.2025, Nr. 9258.1/2025-FH

•	 igi CONSULT GmbH: Schall-
technische Untersuchung zum 
holzverarbeitenden Gewerbe-
betrieb in der Neuburger Stra-
ße 37 der Stadt Monheim, Stand 
09.12.2024, Az. C240030
Schutzgut Boden und Schutzgut 

Fläche
•	 Amt für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten, Stellungnah-
me vom 19.03.2025: Hinweis auf 
den Verlust landwirtschaftlicher 
Fläche und die vorhandenen Flä-
chennutzungen (Acker, Grün-
land) 

•	 Regierung von Schwaben, Stel-
lungnahme vom 20.03.2025: Hin-
weis auf übergeordnete Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung 
(Landesentwicklungsprogramm 
und Regionalplan), d.h. die Nut-
zung innerörtlicher Potenziale so-
wie flächensparender Siedlungs- 
und Erschließungsformen und 
Aufforderung zur vertieften Aus-
einandersetzung mit dieser The-
matik im Bebauungsplan
Schutzgut Wasser

•	 Wasserwirtschaftsamt Donau-
wörth, Stellungnahme vom 
20.03.2025: Hinweise auf die 
Nähe zur Gailach und deren Defi-
ziten bei der Erreichung des „gu-
ten ökologischen Zustands“ ge-
mäß Wasserrahmenrichtlinie, zur 
Freihaltung des ermittelten Über-
schwemmungsbereichs der Gai-
lach, zu möglichen Risiken durch 
Starkregenereignisse im Plange-
biet, mögliche geringe Grund-
wasserflurabstände; Hinweise 
zur Beseitigung von häuslichem 
Schmutzwasser und Nieder-
schlagswasser 

•	 Naturpark Altmühltal e.V., Stel-
lungnahme vom 27.03.2025: Hin-
weis auf die Nähe zur Gailach und 
das Erfordernis zur Freihaltung 
des Talbereichs im Sinne eines 
vorbeugenden Hochwasserschut-
zes

•	 Ingenieurbüro Eckmeier und Gey-
er, Schreiben vom 23.01.2026: 
Fachliche Aussagen zu wasser-
wirtschaftlichen Themen (z.B. be-
züglich Starkregenrisiken und Be-
rücksichtigung der Fließwege und 
Abflussprozesse, zum Umgang 
mit anfallendem Niederschlags-
wasser etc.) in Bezug auf die vor-
liegende Stellungnahme des Was-
serwirtschaftsamtes
Alle Schutzgüter der Umwelt

•	 Umweltbericht in der Fassung 
vom 24.02.2026 mit Aussagen 
zu den Schutzgütern der Um-
welt (Menschen, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, Fläche, 
Boden, Wasser, Klima und Luft, 
Landschaft, Sach- und Kulturgü-
ter) sowie zu Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern und 
der geplanten Nutzung
Die genannten umweltbezogenen 

Informationen können während der 
genannten Veröffentlichungsfrist 
im Internet unter der oben angege-
benen Internetadresse oder im Rah-
men der Auslegung bei der Stadt 
eingesehen werden.

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezo-

gener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e 
(DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und 
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stel-
lungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Daten-
schutzrechtliche Informationspflich-
ten im Bauleitplanverfahren“ das 
ebenfalls öffentlich ausliegt.

Monheim, 14.04.2026 
STADT

i. V. 
Ferber 

2. Bürgermeisterin

Nr. 4	 Einladung zur General-
versammlung der 
Nahwärme Rehau e.G. 

Am Samstag, den 02.05.2026 
um 20.00 Uhr findet in der „Alte 
Schule Rehau“ die Generalver-

sammlung der Nahwärme Rehau e. 
G. statt. 

Vorstand 
Schuster Richard

Nr. 5	 Erdaushubdeponie  
in Monheim

Die Erdaushubdeponie ist nach 
vorheriger Vereinbarung mit dem 
Deponiewart, Tel.: 0151/12993033 
von Montag bis Freitag geöffnet.

Anmeldungen am Vortag! 

Nr. 6	 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim  

Der Recyclinghof mit Grünab-
fallsammelplatz an der Nürnberger 
Straße ist von März bis November 
am Freitag von 14.00–17.00 Uhr 
und am Samstag von 09.00-13.00 
Uhr geöffnet.

Wir bitten um Beachtung!
Es werden sowohl Sperrmüll als 

auch Kühlgeräte angenommen. Die 
dafür anfallenden Gebühren sind so-
fort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter �  
www.awv-nordschwaben.de.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister 

Verwaltungsgemeinschaft 
Monheim (Stadt Monheim sowie 
die Gemeinden Buchdorf, Dai-

ting, Rögling und Tagmersheim)

A) GEMEINDE BUCHDORF

Nr. 1	 Sitzung des Gemeinde- 
rates Buchdorf

Am Montag, den 20.04.2026 um 
19.30 Uhr findet im Sitzungssaal im 
Rathaus Buchdorf die Sitzung des 
Gemeinderates Buchdorf statt.

Tagesordnung:
1.	Bekanntgaben
2.	Bekanntgaben aus nichtöffent-

licher Sitzung
3.	Stellenplan 2026
4.	Beratung und Erlass der Haus-

haltssatzung 2026
5.	Finanz- und Investitionsplan 

2027-2029
6.	Vorhabenbezogener Bebauungs-

plan „Biogasanlage Alte Bundes-
straße“ 1. Änderung

6.1	Aufstellungsbeschluss zum 
vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan „Biogasanlage Alte 
Bundesstraße“, 1. Änderung

7.	Anfrage von Hr. Mario Schwab 
über die Möglichkeit einer Bau-
voranfrage bzgl. einer Grenzbe-
bauung des Gewerbegrundstücks 
Albert-Proeller-Str. 1

8.	Antrag von Hr. Martin Grebel auf 
Genehmigung einer 2. Hofein-
fahrt für das Grundstück Fl.-Nr. 
215/3, Gmk. Buchdorf, Buttergas-
se 10
anschließend nichtöffentliche 

Sitzung
Grob 

Erster Bürgermeister

B) GEMEINDE DAITING

Nr. 1	 Sitzung des Gemeinde- 
rates Daiting

Am Montag, den 20.04.2026 um 
19.30 Uhr findet im Gemeindehaus 
in Daiting die Sitzung des Gemein-
derates Daiting statt. 
Tagesordnung:
1.	Bekanntgaben
2.	Bekanntgaben aus nichtöffent-

licher Sitzung
3.	Bauantrag auf Neubau einer land-

wirtschaftlich genutzten Halle mit 
Werkstatt auf den Grundstücken 
Fl.-Nrn. 18 und 74, Gmk. Natter-
holz, Natterholz 11

4.	Bauantrag auf Nutzungsänderung 
von Wohnnutzung zu kurzzeitigen 
Beherbergungszwecken auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 295, Gmk. 
Daiting, St.-Martin-Str. 18

5.	Beteiligungsbericht 2025 der Ge-
meinde Daiting

6.	Feststellung der Jahresrechnung 
2025 und Entlastung des Ersten 
Bürgermeisters

anschließend nichtöffentliche 
Sitzung

Wildfeuer 
Erster Bürgermeister

Anlage: Bebauungsplan „An der 
Gailach“



C) GEMEINDE TAGMERSHEIM

Nr. 1	 Bekanntmachung  
der Haushaltssatzung 
des Schulverbandes 
Tagmersheim für das 
Haushaltsjahr 2026

Die Verbandsversammlung des 
Schulverbandes Tagmersheim hat 
in der Sitzung vom 26.02.2026 die 
Haushaltssatzung und den Haus-
haltsplan für das Jahr 2026, sowie 
den Stellen- und Finanzplan be-
schlossen.

Die Haushaltssatzung enthält 
keine nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Ba-
yerisches Schulfinanzierungsge-
setz (BaySchFG), Art. 40 Abs. 1 
Satz 1 Gesetz über die Kommu-
nale Zusammenarbeit (KommZG) 

in Verbindung mit Art. 67 und 71 
Gemeindeordnung (GO) genehmi-
gungspflichtigen Bestandteile.

Die Haushaltssatzung wird des-
halb durch Niederlegung in der Ver-
waltungsgemeinschaft Monheim 
– Kämmerei – Zimmer-Nr. 101 amt-
lich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung tritt mit 
dem 01. Januar 2026 in Kraft. 

Die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan liegen bis zur Be-
kanntmachung einer neuen Haus-
haltssatzung während des ganzen 
Jahres in der Verwaltungsgemein-
schaft Monheim, Zimmer-Nr. 101, 
innerhalb der allgemeinen Ge-
schäftsstunden zur Einsicht bereit 
(Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, Art. 
40 Abs. 1 Satz 1 KommZG, Art. 65 
Abs. 3 GO, § 4 BayKommV).

Monheim, 07.04.2026
SCHULVERBAND  

TAGMERSHEIM
Auernhammer 

Stellvertretender Vorsitzender

Nr. 2	 Haushaltssatzung 
des Schulverbandes 
Tagmersheim (Landkreis 
Donau-Ries) für das 
Haushaltsjahr 2026

Auf Grund der Art. 9 BaySch-
FG, Art. 26 Abs. 1 KommZG in 
Verbindung mit Art. 63 ff. der Ge-
meindeordnung erlässt die Schulver-
bandsversammlung folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haus-

haltsplan für das Haushaltsjahr 2026 
wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den 
Einnahmen und Ausgaben auf�  
� 183.500,00 €

und
im Vermögenshaushalt in den Ein-

nahmen und Ausgaben auf�  
� 100.700,00 €

ab.

§ 2
Kredite für Investitionen und In-

vestitionsförderungsmaßnahmen 
sind nicht vorgesehen. 

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen 

im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.

§ 4
Schulverbandsumlage
Der durch die sonstigen Ein-

nahmen nicht gedeckte Bedarf zur 
Finanzierung von Ausgaben des 
Verwaltungshaushaltes wird auf 
115.600,00 € festgesetzt (Verwal-
tungsumlage).

Der durch die sonstigen Einnah-
men nicht gedeckte Bedarf zur Fi-
nanzierung der Ausgaben des Vermö-
genshaushaltes wird auf 31.000,00 € 
festgesetzt (Investitionsumlage).

Die Schulverbandsumlage wird 
somit auf insgesamt 146.600,00 € 
festgesetzt (Umlage-Soll).

Die festgestellte Zahl der Ver-
bandsschüler, die die Schule am 01. 
Oktober 2025 besuchten, beträgt 62 
Verbandsschüler. 

Die Schulverbandsumlage wird 
je Verbandsschüler wie folgt festge-
setzt:
a) Verwaltungsumlage�  

� 1.864,5161 €/Schüler

b) Investitionsumlage�  
� 500,0000 €/Schüler

	 insgesamt somit�  
� 2.364,5161 €/Schüler

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkre-

dite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 10.000,00 € festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit 

dem 01. Januar 2026 in Kraft.

Tagmersheim, 30.03.2026
SCHULVERBAND  

TAGMERSHEIM 
Auernhammer 

Stellvertretender Vorsitzender




